
 
Satzung der Studierendenschaft an der Fachhochschule Lübeck  

zur 1. Änderung der Organisationssatzung 
Vom 5. April 2011 

 
Aufgrund des § 73 Abs. 1 des Hochschulgesetzes (HSG) vom 28. Februar 2007 (GVOBl. 
Sch.-H. S. 184), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Februar 2011 
(GVOBl. Schl.-H. S. 34, ber. GVOBl. Schl.-H. S. 67), hat das Studierendenparlament der 
Studierendenschaft an der Fachhochschule Lübeck am 4. April 2011 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Organisationssatzung 

 
Die Organisationssatzung der Studierendenschaft der Fachhochschule Lübeck vom 27. 
März 2009 (NBl. MWV. Schl.-H. S. 24) wird wie folgt geändert: 
 
In § 11 Absatz 1 wird folgender neuer Gliederungspunkt hinzugefügt:  
„3. durch unentschuldigtes Fehlen in drei aufeinanderfolgenden ordentlichen Sitzungen.“ 

 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt mit dem 5. April 2011 in Kraft. 

 
 
Die Genehmigung durch das Präsidium der Fachhochschule Lübeck wurde mit Schreiben 
vom 5. April 2011 erteilt.  
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
Lübeck, 5. April 2011 
 
Studierendenschaft der Fachhochschule Lübeck 
Allgemeiner Studierendenausschuss 
 
Janina Britze 
Vorsitzende 


